


JUS PRIVATUM

Beiträge zum Privatrecht

Band 194





Mohr Siebeck

Ronny Hauck

Nießbrauch an Rechten



Ronny Hauck, geboren 1972; ab 1999 Studium der Rechtswissenschaft in Erlangen; Erstes 
Juristisches Staatsexamen 2004, Zweites Juristisches Staatsexamen 2007; 2008 Promotion; 
2014 Habilitation an der Universität Augsburg; 2014/2015 Lehrstuhlvertretungen an der 
Ludwig-Maximilians-Universität München sowie am Karlsruher Institut für Technologie.

Gedruckt mit Unterstützung des Förderungs- und Beihilfefonds Wissenschaft der VG WORT

ISBN 978-3-16-153809-4  eISBN 978-3-16-154064-6
ISSN 0940-9610 (Jus Privatum)

Die deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-
biblio graphie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de 
abrufbar.

© 2015 Mohr Siebeck Tübingen. www.mohr.de

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung 
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags 
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mik-
roverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Das Buch wurde von Gulde-Druck in Tübingen gesetzt und auf alterungs beständiges Werk-
druckpapier gedruckt und von der Buchbinderei Spinner in Otters weier gebunden.



Vorwort

Die Frage, ob Rechte mit anderen Rechten belastet werden können, war schon 
vor Inkrafttreten des BGB heftig umstritten. Eine Antwort darauf findet sich in 
diesem Buch, sowie insgesamt eine dogmatische Aufarbeitung des Nießbrauchs 
an Rechten. Das Typoskript dieser Arbeit wurde im Januar 2014 abgeschlos-
sen, die Arbeit ist im Sommersemester 2014 von der Juristischen Fakultät der 
Universität Augsburg als Habilitationsschrift angenommen worden. Später 
veröffentlichte Rechtsprechung und Literatur konnte bis Anfang 2015 noch 
berücksichtigt werden.

Herzlich danken möchte ich meinem akademischen Lehrer Prof. Dr. Chris-
toph Ann, LL.M. (Duke Univ.), der mir als Betreuer der Arbeit jederzeit zur 
Seite stand, sowie Prof. Dr. Frank Bayreuther für die überaus zügige Erstellung 
des externen Gutachtens. Danken möchte ich auch Prof. Dr. Thomas M. J. 
Möllers und Prof. Dr. Jörg Neuner, den weiteren Mitgliedern meines Fachmen-
torats.

Dem Verlag Mohr Siebeck danke ich für die Aufnahme der Arbeit in die 
Schriftenreihe Jus Privatum und der VG WORT für die Gewährung eines 
Druckkostenzuschusses.

München, im April 2015 Ronny Hauck
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Einleitung

Fragestellung und Gang der Darstellung

A. Rechte an Rechten

„Sind Rechte an Rechten denkbar?“ – Diese Frage, mit der Gustav Hartmann 
im Jahr 1880 die Rezension dreier juristischer Arbeiten allgemein zum Nieß-
brauch (ususfructus) und weitergehend zur Lehre vom Nießbrauch an Rechten 
einleitet,1 soll auch dieser Untersuchung vorangestellt werden. Diese beschäf-
tigt sich mit dem Nießbrauch an Rechten und somit mit dem Phänomen eines 
Rechts, das an einem anderen Recht bestehen soll, was für einige Vertreter je-
denfalls des älteren Schrifttums eine geradezu verachtenswürdige Vorstellung 
war.2 Dass es sich bei der Frage nach der Existenz von „Rechten an Rechten“ 
nicht nur um ein wissenschaftliches Gedankenspiel handelt, sondern um ein 
Problem mit erheblicher juristischer Tragweite, hatte schon Josef Kohler er-
kannt.3 Denn verneint man diese Frage, kann auch ein Nießbrauch an Rechten 
nicht möglich sein. Dies würde den Umfang dieser Arbeit erheblich verkürzen. 
Überdies fehlt überhaupt eine nähere Befassung mit dieser Belastungsform, 
denn während mit der Arbeit von Wolfgang Schön eine umfassende Darstel-
lung des Nießbrauchs an Sachen vorliegt4, hat der Nießbrauch an Rechten bis 
dato noch keine weitergehende – jedenfalls monographische – Untersuchung 
erfahren.5 

1 Hartmann, Zur Lehre vom Nießbrauch an Rechten insbesondere an Forderungsrechten, 
in: Brinz/Pözl, (Hrsg.) Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissen-
schaft, Neue Folge Band III (München 1880), S.  518.

2 Vgl. etwa Vangerow, Pandekten I/2, §  338 (S.  618): „logisches und juristisches Unding“. 
3 Das Autorrecht, S.  68.
4 Der Nießbrauch an Sachen, 1992 (zugl. Habilitationsschrift). Dort wird auch an einigen 

Stellen (etwa S.  185 ff., 285) auf den Nießbrauch an Rechten eingegangen, soweit er in den 
§§  1085 bis 1089 BGB eine besondere Regelung erfahren hat. Es liegen ferner einige rechts-
historische Arbeiten zum Nießbrauch allgemein sowie zu Einzelproblemen vor, freilich mit 
dem Fokus auf den Nießbrauch an Sachen. Exemplarisch sei hier hingewiesen auf Heger, Der 
Nießbrauch in usus modernus und Naturrecht, 2004 und Reinhardt, Der Nießbrauch in 
Code civil und BGB und seine Grundlagen im Römischen Recht, 2004. Die umfangreichste 
historische Abhandlung dürfte die des Marcaurelio Galvani (Galvanus) „De usufructu dis-
sertationes variae“ sein (Padua 1650). Jhering meint, mit diesem „Folianten [hätte] man ei-
nen Ochsen . . . totschlagen können“, in: Scherz und Ernst in der Jurisprudenz, S.  109.

5 Es gibt freilich umfassende Kommentierungen der §§  1068 ff. BGB. Beispielhaft seien 
diejenigen von Frank im Staudinger und Pohlmann im Münchener Kommentar zum BGB 
genannt.
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Dabei wird die folgende Untersuchung aber nicht auf nießbrauchsspezifische 
Probleme beschränkt. Vielmehr wird der Versuch unternommen, im Wege ei-
ner tiefergehenden Befassung mit dem Phänomen der Rechte an Rechten auch 
grundlegenden Problemen des BGB-Sachenrechts nachzugehen, etwa zum We-
sen der Belastung von Gegenständen des BGB (also nach überkommener An-
sicht von Sachen und Rechten) überhaupt sowie zum Inhalt subjektiver Rechte. 
Dabei werden die existierenden Lösungsvorschläge einer kritischen Würdigung 
unterzogen und es soll jeweils ein eigener alternativer Ansatz herausgearbeitet 
werden. Ihre Grenze findet diese Untersuchung dort, wo es keinen unmittelba-
ren Bezug mehr gibt zum Thema dieser Arbeit. Denn selbstredend gehen Fra-
gen etwa nach der Begründung der Existenz subjektiver Rechte und der Zutei-
lung von Gütern weit über das hier zu untersuchende Thema hinaus. Solchen 
Fragen wäre etwa auch in rechtsphilosophischer und -soziologischer Weise 
nachzugehen, was den jeweiligen Spezialisten überlassen bleibt. 

Wie anfangs bereits erwähnt, wurde die Frage, ob es überhaupt Rechte an 
Rechten geben kann, bereits im Entstehungsstadium des BGB höchst kontro-
vers diskutiert. Anders als Hartmann hatte der Gesetzgeber aber offenbar kein 
Problem damit, Rechte an Rechten anzuerkennen. Er hat vielmehr gänzlich 
darauf verzichtet, diese Frage auch nur zu thematisieren. Denn anders ist die 
Existenz der Regelungen zum Nießbrauch (§§  1068 bis 1084 sowie §§  1085 bis 
1089 BGB) und zum Pfandrecht an Rechten (§§  1273 bis 1296 BGB) nicht zu 
erklären. Dies gilt vor allem für die schlichte Feststellung in §  1068 Abs.  1 BGB: 
„Gegenstand des Nießbrauchs kann auch ein Recht sein“.

Dabei sind gerade die Regelungen zum Nießbrauch an Rechten nur marginal 
oder wenig aussagekräftig. Sie erschöpfen sich zu einem erheblichen Teil in 
Verweisen auf die Vorschriften zum Nießbrauch an Sachen (§§  1030 bis 1067 
BGB). Der BGB-Gesetzgeber steht damit in der Tradition der römischen Juris-
prudenz, die ihrerseits zwar Dienstbarkeiten und insbesondere den Nießbrauch 
an Rechten anerkannte, auf weitergehende Aussagen dazu aber ebenfalls ver-
zichtete. Dies gilt vergleichbar für das Allgemeine Landrecht für die Preußi-
schen Staaten von 1794 (im Folgenden: ALR) und andere Vorläuferregelungen 
zum BGB.

Gegenstände eines Nießbrauchs an Rechten können nach der weiten Formu-
lierung in §  1068 Abs.  1 BGB Rechte aller Art sein, also sowohl dingliche als 
auch schuldrechtliche Rechte, sofern sie übertragbar sind (§  1069 Abs.  2 BGB). 
Die Rechtsnatur eines Nießbrauchs wird dabei häufig als dinglich angesehen, 
was aber mit guten Gründen bezweifelt werden kann. Denn wird ein Nieß-
brauch „an einer Forderung bestellt“ (vgl. §  1074 BGB), entstünde nach dieser 
Ansicht ein dingliches, absolut wirkendes (Nutzungs-)Recht an einem obliga-
torischen und somit relativen Recht, was durchaus die Frage aufwirft, wie eine 
solche Konstruktion dogmatisch zu begründen wäre. Ferner überrascht bereits 
die Stellung der Regelungen zum Nießbrauch an Rechten innerhalb des dritten 
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Buchs des BGB, welches die Überschrift „Sachenrecht“ trägt. Denn Sachen 
sind gem. §  90 BGB „nur körperliche Gegenstände“, worunter die „Rechte“, 
von denen in §  1068 BGB die Rede ist, aber kaum subsumiert werden können. 

Bereits dieser Abriss zeigt, dass sich im Hinblick auf den Nießbrauch an 
Rechten und – weitergehend – auf die Existenz von Rechten an Rechten inner-
halb der Regelungssystematik des BGB überhaupt, nicht wenige Fragen stellen. 
In diesen Ausführungen deutet sich zudem aber auch eine Untiefe an, auf die 
mit dieser Untersuchung unausweichlich zugesteuert wird, die aber – hoffent-
lich – umschifft werden kann. Denn vordringlich geht es um grundsätzliche 
juristische Begrifflichkeiten, die zunächst definiert werden müssen, bevor auf 
dieser Grundlage weiteren Problemen nachgegangen werden kann. Für diese 
Begrifflichkeiten gilt freilich heute dasselbe, was schon Rudolf Sohm in seinem 
Aufsatz zu den Begriffen „Vermögensrecht“, „Gegenstand“ und „Verfügung“ 
im Jahr 19066 einleitend ausgeführt hat, dass nämlich – trotz des Vorliegens 
unzähliger Lösungsangebote – „namentlich hinsichtlich der Grundbegriffe des 
Privatrechts, in denen doch unsere ganze Privatrechtswissenschaft wurzelt“, 
die juristische Begriffsbildung letztlich unvollkommen ist. Denn diese Defini-
tionsversuche entspringen nun einmal – so Sohm zutreffend – „der subjektiven 
Anschauungswelt des einzelnen Schriftstellers“, was ihren Überzeugungswert 
von vornherein relativiert. 

Dass es sich bei dieser Untersuchung – trotzdem – nicht um ein reines juris-
tisches Glasperlenspiel handelt, wird aber schon allein deswegen deutlich, weil 
dem Nießbrauch an Rechten eine nicht zu unterschätzende praktische Bedeu-
tung zukommt. Dies gilt insbesondere für den Nießbrauch an Immaterialgüter-
rechten und an Gesellschaftsbeteiligungen. Ziel einer solchen Nießbrauchsbe-
stellung ist – zusammengefasst – die Begründung einer dinglich verfestigten 
Einkommensquelle zugunsten eines Berechtigten, etwa im Wege der vorwegge-
nommen Erbfolge. Führt man sich die zunehmende Bedeutung des Erbrechts 
vor Augen,7 erstaunt diese Tatsache auch nicht. Ferner werden Nießbrauchslö-
sungen gerade bei Immaterialgüterrechten für tauglich angesehen, um etwa 
bestimmte (unerwünschte) insolvenzrechtliche Folgen vermeiden zu können. 
Dem Nießbrauch an Rechten kommt insoweit eine Bedeutung als Sicherungs-
mittel zu.

In der vorliegenden Arbeit sollen zudem die Regelungen zum Nießbrauch an 
einem Vermögen und an einer Erbschaft behandelt werden. Diese finden sich 

6 ArchBürgR 28 (1906), 173.
7 Vgl. dazu schon Ann, Die Erbengemeinschaft, S.  1 f., wobei die dortigen Ausführungen 

(veröffentlicht 2001) zur zunehmenden Bedeutung des Erbrechts seitdem sogar noch an Re-
levanz gewonnen haben dürften. So wird angenommen, dass bis 2020 mehr als ein Viertel 
des Privatvermögens in Deutschland vererbt werden wird, insgesamt ca. 2,6 Billionen Euro; 
vgl. den Bericht in der Zeitschrift DIE WELT v. 15.6.11, online abrufbar unter: http:// 
www.welt.de/finanzen/verbraucher/article13430784/Deutsche-vererben-bis-2020-rund-2-
6-Billionen-Euro.html (09.04.2015).
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zwar im Anschluss an die (eigentlichen) Regelungen zum Nießbrauch an Rech-
ten in einem eigenen Untertitel (§§  1085 bis 1089 BGB), sie stehen aber mit den 
vorgehenden Regelungen in einem engen Zusammenhang. Außen vor bleiben 
in dieser Untersuchung insgesamt Fragen des Steuerrechts. Dabei handelt es 
sich um eine Spezialmaterie, die einer gesonderten Betrachtung bedarf. Dies 
gilt insbesondere angesichts der Vielzahl möglicher Rechte als Nießbrauchsge-
genstand und der umfangreichen Gestaltungsmöglichkeiten einschließlich der 
damit einhergehenden jeweils notwendigen steuerrechtlichen Bewertung im 
Einzelfall.8

Gerade angesichts der oben beschriebenen Gefahr des „sich Verlierens“ in 
Begriffsdefinitionen soll daher im Folgenden versucht werden, die Beschäfti-
gung mit den Begrifflichkeiten immer eng am Untersuchungsgenstand zu orien-
tieren. Was dabei die bereits angedeuteten hier noch zu erarbeitenden alterna-
tiven Konzepte betrifft, namentlich zur Erklärung des Wesens einer Belastung 
überhaupt, so soll die treffliche Bemerkung Kohlers im Auge behalten werden, 
der meinte, „der allergrößte Fehler, den man in der Konstruktion begehen kann 
[ist derjenige], ein Institut nicht nach dem wirklichen Sein, sondern nach dem 
idealen Zwecke, dem es entgegenstrebt, zu konstruieren“9. 

Es bleibt daher insgesamt zu hoffen, dass es diese Untersuchung schafft, zu-
nächst die klärungsbedürftigen Probleme konkret zu benennen und anschlie-
ßend auch nachvollziehbar zu lösen, so dass sie somit ihre Existenz überhaupt 
rechtfertigen kann. Es möge daher eine Arbeit sein, von der im positiven Sinne 
gesagt werden kann, sie habe gerade noch gefehlt.

B. Gang der Darstellung

Diese Darstellung behandelt im Kern die Regelungen des BGB zum Nießbrauch 
an Rechten einschließlich des Vermögens, also die §§  1068 bis 1089 BGB. Sie 
ist in zwei Hauptteile gegliedert, einen Allgemeinen Teil und einen Besonderen 
Teil.10 

Im Allgemeinen Teil sollen über diesen Untersuchungsgegenstand hinaus be-
stimmte (Vor-)Fragen beantwortet werden, die zum Verständnis des Rechtsin-
stituts „Nießbrauch an Rechten“ sowie für das dogmatische Verständnis von 
Belastungen überhaupt notwendig sind (Kapitel 2). Denn nur wenn dies ge-

8 Siehe beispielhaft zu steuerrechtlichen Fragen beim Nießbrauch allgemein Götz/Hüls-
mann, Der Nießbrauch im Zivil- und Steuerrecht, S.  169 ff., beim Unternehmensnießbrauch 
Schön, Nießbrauch an Sachen, S.  204 ff.; Bökelmann, Nutzungen und Gewinn beim Unter-
nehmensnießbrauch, S.  100 ff., beim Nießbrauch an Gesellschaftsanteilen Weber, ZGR 
1972, S.  24 ff.; Weber/Luther, ZGR 1973, S.  45 ff.

9 Zeitschrift für deutschen Zivilprozeß, 33 (1904), 211.
10 Bei nötigen Verweisen im Text wird dies dann, wenn der Verweis in den jeweils anderen 

Hauptteil der Arbeit führt, mit den Bezeichnungen „AT“ und „BT“ kenntlich gemacht. 
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schieht, wenn also in diesem Teil der Arbeit die umfassende Beantwortung 
grundlegender Fragen dazu gelingt, kann ein dogmatisches Fundament für die-
se Untersuchung gelegt werden und ist die Bezeichnung als Allgemeiner Teil 
auch gerechtfertigt. Nur dann können zudem Ergebnisse vor die Klammer ge-
zogen werden, die für die weitere Untersuchung maßgeblich sind, also eine 
tatsächliche Grundlage für die weitere Befassung mit dem Untersuchungsge-
genstand bilden. Über das genannte dogmatische Verständnis einer Belastung 
hinaus, gilt dies zudem für die Befassung mit der Rechtsnatur bestimmter 
Rechte einschließlich des Nießbrauchsrechts selbst (Kapitel 4). 

Kapitel 1 beginnt mit der für diese Darstellung unerlässlichen Befassung mit 
den historischen Wurzeln dieser Art eines beschränkten dinglichen Rechts. 
Dies gilt namentlich für den römisch-rechtlichen Ursprung des Nießbrauchs. 
Ebenfalls dargestellt wird der Entstehungsprozess der BGB-Regelungen zum 
Nießbrauch an Rechten, einschließlich der Diskussionen um die letztendliche 
Fassung der §§  1068 ff. BGB. Es folgt eine Abgrenzung des Nießbrauchs an 
Rechten zu anderen im BGB geregelten beschränkten dinglichen Rechten. 

Ein weiterer zentraler Punkt dieser Untersuchung ist der überkommenen Ab-
grenzung von „Sachen“ und „Rechten“ gewidmet, sowie der Befassung mit den 
Fragen, was ein subjektives Recht eigentlich ausmacht (Kapitel 3) und – wie 
schon angedeutet – ob Rechte an Rechten überhaupt möglich sind. Behandelt 
werden in diesem Kapitel zudem allgemeine Fragen der Nießbrauchsfähigkeit 
von Rechten, vor allem im Hinblick auf deren Nutzbarkeit. Das abschließende 
Kapitel 5 beschäftigt sich mit den verschiedenen Nießbrauchstypen, einschließ-
lich des sogenannten uneigentlichen Nießbrauchs.

Der Besondere Teil ist vor allem den gesetzlichen Einzelregelungen zum 
Nießbrauch an Rechten gewidmet. Mit der vertraglichen und gesetzlichen Aus-
gestaltung des Nießbrauchs als Rechtsverhältnis zwischen Nießbraucher11 und 
Rechteinhaber befasst sich im Einzelnen Kapitel 1. In den Kapiteln 2 bis 5 geht 
es dann um Nießbrauchsrechte an bestimmten Gegenständen, die, jedenfalls 
zum Teil, gesetzlich detaillierte Regelungen erfahren haben. Da dies aber eben 
nur zum Teil gilt, werden darüber hinaus umfassend auch sonstige denkbare 
Nießbrauchsgegenstände angesprochen, bei denen dahingehend zahlreiche of-
fene Fragen zu beantworten sind. Dies gilt etwa für den Nießbrauch an einem 
Unternehmen (Kapitel 2), an Immaterialgüterrechten (Kapitel 3) sowie an Ge-
sellschaftsanteilen (Kapitel 5). Dabei bildet der Nießbrauch an Gesellschafts-
anteilen den Schwerpunkt des Besonderen Teils. Denn insoweit stellt sich die 
grundlegende Frage, wie sich die Nießbrauchsregelungen zu den – speziellen – 
gesellschaftsrechtlichen Regelungen verhalten, ob insbesondere der Vorrang 
eines der Regelungskomplexe angenommen werden muss.

11 Für die gesamte Untersuchung gilt: Pronuntiatio sermonis in sexu masculino ad utrum-
que sexum plerumque porrigitur (Dig. 50.16.195pr). 



6 Einleitung

Die einzelnen Kapitel schließen jeweils mit einer kurzen Zusammenfassung. 
Sämtliche Ergebnisse werden im abschließenden Teil der Arbeit umfassend zu-
sammengeführt und im Hinblick auf das in der Vorbemerkung genannte Ziel 
dieser Untersuchung bewertet. Dabei werden insgesamt 21 Thesen herausgear-
beitet, allgemein zum Phänomen der „Rechte an Rechten“ sowie zum Nieß-
brauch an Rechten im Besonderen.



Allgemeiner Teil





Kapitel 1

Der „Nießbrauch an Rechten“ im BGB

A. Überblick

Der Nießbrauch an Rechten ist der zweite Untertitel des Titels „Nießbrauch“, 
der wiederum Teil des vierten Abschnitts „Dienstbarkeiten“ des dritten Buchs 
des BGB zum „Sachenrecht“ ist. Der Nießbrauch an Rechten ist im Anschluss 
an den „Nießbrauch an Sachen“ in den §§  1068 bis 1084 BGB geregelt. Vor-
schriften zum Nießbrauch an einem Vermögen schließen sich in den §§  1085 
bis 1088 BGB an. Nach §  1089 BGB – einem „Anhang zum Anhang“, wie 
Arthur Nußbaum eher süffisant schreibt1 – sind die Regelungen zum Nieß-
brauch am Vermögen auch auf den Nießbrauch an einer Erbschaft anwendbar. 
Zudem sind gem. §  1068 Abs.  2 BGB die Vorschriften zum Nießbrauch an Sa-
chen auch auf den Nießbrauch an Rechten anwendbar, sofern es keine Sonder-
regelungen in den genannten Vorschriften gibt. Die größte Bedeutung – vor 
allem aus praktischer Sicht – dürfte dabei den §§  1074 bis 1079 BGB zukom-
men, dort ist der Nießbrauch an Forderungen geregelt.

Geregelt werden die Anforderungen an eine wirksame Nießbrauchsbestel-
lung (§  1069 Abs.  1 und §  1085 S.  1 BGB), wobei etwa §  1069 Abs.  2 BGB einen 
im Grundsatz rein verweisenden Charakter hat.2 Aus §  1085 S.  1 BGB ergibt 
sich, dass es einen Nießbrauch am Vermögen an sich gerade nicht gibt. Ein 
solcher ist allenfalls als Gesamtheit mehrerer Nießbrauchsbestellungen denk-
bar, sowohl an Sachen als auch an Rechten.3 Für die Bestellung gelten die je-
weils einschlägigen Bestimmungen, wobei die §§  1086 bis 1088 BGB Sonder-
vorschriften für derartige Nießbrauchsgesamtheiten enthalten. Diese gehen 
wiederum den allgemeinen Vorschriften über den Nießbrauch an den einzelnen 
Sachen bzw. Rechten vor. 

Auch §  1070 BGB hat einen lediglich verweisenden Charakter für den Fall, 
dass Gegenstand des Nießbrauchs ein „Recht auf Leistung“ ist. Diese Formu-
lierung geht weiter als §  1074 BGB, denn ein solches Recht meint nicht nur 

1 In: Das Nießbrauchsrecht, S.  6.
2 Dazu noch unten Kap.  3 F. Zur detaillierten Kritik Nußbaums an den Regelungen zum 

Nießbrauch überhaupt siehe unten C. III. 2. (S.  28 ff.).
3 Zur genauen Bestimmung des Gegenstands der Belastung beim Nießbrauch an einem 

Vermögen siehe unten BT Kap.  2 A. I.
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Forderungen, sondern auch dingliche Rechte.4 Für den Nießbrauch an einer 
Grund- und Rentenschuld sind gem. §  1080 BGB die Regelungen zum Nieß-
brauch an einer Forderung anzuwenden, also maßgeblich die §§  1074 bis 1079 
BGB; in §  1081 BGB findet sich eine besondere Regelung zum Nießbrauch an 
Inhaber- und Orderpapieren.

B. Grundlagen

Die Grundidee des Nießbrauchs (sowohl an Rechten als auch an Sachen) ist 
vergleichsweise eingängig: der Inhaber einer Rechtsposition (eines vermögens-
werten Gegenstands) – also der Eigentümer einer Sache bzw. der Inhaber eines 
Rechts (der Besteller5) – „überlässt“ einer anderen Person (dem Nießbraucher/
Usufruktuar)6 in der Regel sämtliche Nutzungen7 dieses Gegenstands für eine 
gewisse Zeit. Der Nießbraucher ist bei wirksamer Bestellung des Nießbrauchs 
kraft eigenen Rechts8 zur umfassenden Nutzung des belasteten Gegenstands 
und zur Fruchtziehung berechtigt. Diese umfassende Berechtigung unterschei-
det den Nießbrauch auch maßgeblich von der Stellung der Berechtigten bei den 
Grunddienstbarkeiten und den beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten. 
Denn bei diesen geht es um einzelne Gebrauchs- oder Fruchtziehungsrechte.9 
Dagegen lässt sich auch nicht die Ausnahmevorschrift des §  1030 Abs.  2 BGB 
anführen, wonach beim Nießbrauch der Ausschluss einzelner Nutzungen mög-
lich ist. Denn diese Vorschrift ist nur dann sinnvoll, wenn die unbeschränkte 
Nutzung der Ausgangspunkt, der Regelfall ist. Bei Otto von Gierke heißt es 
zusammenfassend: „Nießbrauch ist die persönliche Dienstbarkeit, die das 
Recht auf die Nutzungen eines fremden Vermögensgegenstandes im ganzen 
gewährt“.10 So verstanden ist der Nießbrauch quasi eine unbeschränkte be-

4 Staudinger/Frank, §  1070 Rn.  1.
5 Dabei muss der Besteller nicht notwendig auch der Inhaber des zu belastenden Rechts 

sein. Auf derartige Konstellationen wird an den einschlägigen Stellen dieser Untersuchung 
noch eingegangen.

6 Das schweizerische ZGB spricht insoweit vom Nutznießer (Art.  752) sowie beim Nieß-
brauch von Nutzniessung (Art.  745), das österreichische ABGB von Fruchtnießer (§  511) und 
Fruchtnießung (§  509), wodurch die Grundidee bereits in der Benennung deutlich wird. Thi-
baut spricht in seinem „System des Pandekten-Rechts“ durchweg vom „Nutznießer“, vgl. 
etwa Band 2, §§  611 ff. (S.  51 ff.). Die Bezeichnung usufruit (Art.  578) des Code civil ist un-
verkennbar an das römisch-rechtliche „Original“ angelehnt. Johow erwähnt in seiner Vorla-
ge der Nießbrauchregelungen ebenfalls die gängigen Begriffe „Fruchtnießung“ und „Nutz-
nießung“. Die Entscheidung für den Begriff „Nießbrauch“ begründet er damit, dass man sich 
diesem Ausdruck „am häufigsten bedien(e)“; Schubert/Johow, Vorlagen Sachenrecht II, 
S.  1240.

7 Zu möglichen Beschränkungen siehe unten Kap.  3 F. VI. (S.  184 ff.).
8 Staudinger/Frank, Vorbem zu §§  1030 ff Rn.  5.
9 So auch Staudinger/Frank, Vorbem zu §§  1030 ff Rn.  4.
10 Deutsches Privatrecht, §  147 I 1 (S.  679).
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